
M.Beibln.tt .1105.1949 

~jlJ 11 n fra g e 

der Abg. R S.U 8 0 her, K y s e 1 a , G um p 1 m ay- er, P 0 r g e s 

und GenossQn 

an den Bundesminiaterfiir Vermögenssicherung und Wirtschattsplanung, 

betreffend die Kontrolle der verst~atlichten Betriebe durch den Reohnungshof. 

-.--.-.-.-

I>u:t-ch das nelte Reelm_u,ngshof-Gese-tz ist/-nunmehr unzweideutig ausge­

sprochen. dass .die Gebarung auch der verst::atlichten Betriebe durch Organe 

des Reobnungshofes zu überprüfen ist .. Es war dies zweifellos und- unbestrit­

tene-nussen auch der Sinn des alten Gesetzes, doch wurde eine solche Kontrol­

la bishe2' nicht durChgeführt. Angesichts der Erfahrungen bei der Ta.bak-Regie, 

wo. ebenfall. 4urch den früheren Generaldirektor die Kontrolltätigkeit des 

Reohnungshofe. unterbunden wurde, welcher n3.ch erfolgter Prüfung tatsächlich 

~obe Unzukömmlichkeiten feststell~n ml1sste, scheint es geboten, ~ie Gebarung 

Aer verstaatlichten letriebe ehestens durch Organe des Rechnungshofes über­

prüfen zu lassen. 

Die gefertigten Abgeordneten richten d,.l.her an den Herrn Bundesminister 

für Vermögens sicherung und Wirtschaftsplanung die nachstehende 

Ist der Herx- Bundesmin~ster bereit,- beim Rechi1.ungshof dar3.llf zu dringen, 

dass die Geb~rung der verstaatlichten 13etriebe, die dem Bundesministe­

rium: für Vermögens sicherung und 'V7irtschllftspla.nung unterstehen, ehe­

stens durchge:f'ührt und dem Hohen HallS darüber Bericht erstattet werde:l 

-.-.-.-.-
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